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Landesjugendplan-
Zuschusstitel 

Formulare Dauer der 
Maßnahme 

Alter der 
Teilnehmer 

Zuschusshöhe 
bzw. -quote 

Sonstige Bestimmungen 

Jugenderholungsmaßnahmen 

mit finanziell schwächer 

Gestellten 

 

Kein 

Antrag 

 

V 2 4 bis 21 Tage 

 

6 bis 26 Jahre 

 

bis zu 25,00 € / Tag 

und Teilnehmer 

 

Gesamtnettoeinkommensgrenze der im 

Haushalt lebenden Personen müssen beachtet 

werden. 

Pädagogische Betreuung bei 

Jugenderholungsmaßnahmen 

 

Heimfreizeiten/Zeltlager 

Gruppenfahrten 

Ski-/ Segelfreizeiten  

Freizeiten mit Behinderten und 

Nichtbehinderten 

Kein 

Antrag 

 

V 4 

V 4.1 

 

 

 

4 bis 21 Tage 

4 bis 21 Tage 

4 bis 14 Tage 

4 bis 21 Tage 

6 bis 26 Jahre 

 

Betreuerschlüssel: 

5:1  

5:1 

5:1  

5:1 

Mehrbedarf an Betreuer 

mit Begründung möglich 

bis zu 25,00 € / Tag 

und Betreuer 

Teilnehmer-Betreuer-Verhältnis 

 

 

 

5:1 (ohne zentralen Aufenthaltsort) 

 

Aus- und Fortbildungen von 

ehrenamtlichen 

Jugendleiter*innen 

(Früher Lehrgänge) 

 

Tages-/Mehrtageslehrgänge 

Kein 

Antrag 

 

V 6 

L 2 

Voller Tagessatz bei 5 Std., halber 

Tagessatz bei 2,5 Std. 

Genauer Zeitplan muss 

mitgeschickt werden („von“…“bis“, 

und Pausen) 

 

Bis zu 14 Tagen förderbar 

 

ab 14 Jahre 

 

bis zu 25,00 € / Tag 

und Teilnehmer 

Zielt zur Ausbildung von ehrenamtlichen 

Jugendleiter*innen oder sonstigen 

ehrenamtlichen Leitungskräften der Kinder- und 

Jugendarbeit ab. 

Sollen sich inhaltlich in der Regel an den 

Standards der Juleica-Ausbildung und deren 

Vertiefung orientieren → Themen der Kinder 

und Jugendhilfe oder Jugendpolitik 

 

Eigenanteil 10% 

 

Themenorientierte 

Bildungsmaßnahmen 

(Früher Seminare) 

Kein 

Antrag 

 

V 6 

L 2 

Voller Tagessatz bei 5 Std., halber 

Tagessatz bei 2,5 Std. 

Genauer Zeitplan muss 

mitgeschickt werden („von“…“bis“, 

und Pausen) 

 

Bis zu 14 Tagen förderbar 

 

6 bis 26 Jahre; 

Altersabweichungen 

von der 

Altersobergrenze von 

bis zu 20 % der 

Teilnehmer sind 

zulässig 

bis zu 25,00 € / Tag 

und Teilnehmer 

Die Themen müssen sich mit Fragen der 

politischen, sozialen, sportlichen, musisch-

kulturellen, ökologischen oder technologischen 

Jugendbildung beschäftigen. Seminare dürfen 

keinen Freizeitcharakter haben. 

 

Eigenanteil 10% 
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Landesjugendplan-
Zuschusstitel 

Formulare 
Dauer der 

Maßnahme 
Alter der 

Teilnehmer 
Zuschusshöhe 

bzw. -quote 
Sonstige Bestimmungen 

Projekte mit Bildungscharakter 

(Früher Praktische Maßnahmen) 

 

Kein 

Antrag 

 

V 7 zeitlich befristete Projekte 

Max. 14 Tage (müssen nicht 

direkt aufeinander folgen) 

 

ab 6 bis 26 Jahre 

 

bis zu 35 % der 

anerkannten 

Gesamtkosten, 

maximale Summe 

pro Antrag 2.000 € 

Projekte mit Bildungscharakter sind 

Gruppenaktivitäten und bedürfen einer 

Vorbereitungs-, Umsetzungs- und 

Auswertungsphase. 

Fahrtkosten können nur innerhalb Baden-

Württembergs oder im unmittelbar 

angrenzenden Bereich geltend gemacht 

werden. 

Bildungsmaßnahmen in Bezug 

auf Drogenprobleme: 

Seminare 

 

Praktische Maßnahmen 

 

 

Kein 

Antrag 

 

 

 

V 6.2 

 

V 6.2 

mindestens 

5 Stunden 

 

 

 

ab 6 bis 26 Jahre 

 

ab 10 bis 26 Jahre 

25,00 € Tagessatz,  

mindestens 10 % 

Eigenbeteiligung 

 

bis zu 30 % der 

anerkennten 

Gesamtkosten, 

maximale Summe 

pro Antrag 2.000 € 

Der ursächliche Zusammenhang für die 

Entstehung einer Sucht muss behandelt 

werden. Themen aller Suchtformen sind 

möglich. 

 

 

 

 

Studienfahrten zur politischen 

Bildung 

 

Kein 

Antrag 

 

V 8 bitte anfragen! 

 

ab 12 bis 26 Jahre 

 

bis zu 25 % der 

anerkannten 

Gesamtkosten 

Nur Fahrten an Ziele und zu Veranstaltungen, 

die für die politische Jugendbildung bedeutsam 

sind. 

Fahrten zu Gedenkstätten 

nationalsozialistischen Unrechts 

Kein 

Antrag 

 

V 8.2 Tagesfahrt Ab 12 bis 26 Jahre bis zu 25 % der 

anerkannten 

Fahrtkosten 

 

Gefördert werden Gedenkstätten, die nicht zu 

weit entfernt liegen (auch möglich als Teil einer 

Freizeit). 

Gruppengröße: mindestens 8 Personen 

 


